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Amtliche BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung 
Am Montag, den 21. November 2022 findet um 19:00 Uhr 
in der Sommerberghalle Buchenbach,Schulstraße 7, 
79256 Buchenbach, eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 

Tagesordnung: 
1.  Feststellung von Tagesordnung und Beschlussfähigkeit  
2.  Bekanntmachungen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung  
3.  Bekanntgaben  
4.  Buchenbacher Jugendarbeit und Jugendbeteiligung 
    Vorlage: AN/002/2022  
5.  Wasserversorgung Buchenbach; Änderung des Vertrages über 

die technische Betriebsführung von Wasserversorgungsanlagen 
    Vorlage: BV/092/2022  
6.  Forstbetrieb  
6.1  Forstbetrieb; Vorstellung von Herrn Michael Kilian, Forstamts-

leiter des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, sowie Aus-
blicke auf kommende Entwicklungen 

    Vorlage: BV/095/2022  
6.2  Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 
 Vorlage: BV/096/2022  
7.  Sanierung Sommerbergschule  

7.1  Nachtragsbeauftragungen von Malerarbeiten  
7.2  Ergänzung der Telefonanlage / Alarmierung  
8.  Abschluss einer Anpassungsvereinbarung zum Konzessions-

vertrag Gas und Strom aufgrund § 2b UStG 
    Vorlage: BV/088/2022  
9.  Vereinshaus „Am Hitzenhof“; Beschaffung einer Schließanlage 
    Vorlage: BV/093/2022  
10.  Zuschussantrag „Dachsanierung des Clubheims TC Buchen-

bach“ für das Haushaltsjahr 2023 
 Vorlage: BV/097/2022  
11.  Zuwendung an den DRK Ortsverein Buchenbach zur Beschaf-

fung von Helmen 
 Vorlage: BV/094/2022  
12.  Frageviertelstunde  
13.  Wünsche und Anregungen   
  
Ralf Kaiser, Bürgermeister 
Vorsitzender 
 

  
S A T Z U N G  

über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben  

 Entsorgungssatzung – der Gemeinde Buchenbach  
vom 14.11.2022 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württem-
berg und der §§ 4, und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg i.V. mit §§ 2, 8 Abs. 2, und 13 des Kommunalabgabenge-
setzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Buchenbach am 14.11.2022 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Öffentliche Einrichtungen, Begriffsbestimmung 

(1) Die Gemeinde betreibt die unschädliche Beseitigung des 
Schlamms aus Kleinkläranlagen und des gesammelten Abwas-
sers aus geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung. 

(2) Die Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 umfasst die Abfuhr und 
Beseitigung des Schlamms aus Kleinkläranlagen sowie des In-
halts von geschlossenen Gruben einschließlich der Überwa-
chung des ordnungsgemäßen Betriebs dieser Anlagen durch die 
Gemeinde oder den von ihr beauftragten Dritten im Sinne von § 
45 b Abs. 2 Wassergesetz. 

§ 2  
Anschluss und Benutzung 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Kleinkläranlagen 
oder geschlossene Gruben vorhanden sind, sind berechtigt und 
verpflichtet, ihre Grundstücke an die Einrichtung für die Abwas-
serbeseitigung nach § 1 Abs. 1 anzuschließen und den Inhalt der 
Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Gemeinde zu 
überlassen. An die Stelle des Grundstückseigentümers tritt der Erb-
bauberechtigte. § 45 b Abs. 1 Satz 2 Wassergesetz bleibt unberührt. 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch 
die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung 
berechtigten Personen. 

Wer vermisst diesen Hund? 
Am 12.11.2022 ist ein 
Mischlingshund in 
Buchenbach
(Sommerberg) 
aufgefunden worden. 

Momentan ist er bei 
einer tierlieben 
Buchenbacherin unter-
gebracht. Hier kann er 
jedoch nicht auf Dauer 
bleiben. Sollte der 
Besitzer/die Besitzerin 
sich in den nächsten 
Tage nicht auffinden 
lassen, muss er leider 
ins Tierheim. 

Hinweise und Kontakt-
aufnahme gerne über 
Frau Werner 

(m.werner@buchenbach.de oder 07661 3965-14). 
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an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr
Mo., Di., Do. von 20 bis 6 Uhr
Mi. und Fr. ab 15 Uhr
Erwachsene   116 117

Kinder   116 117

Apotheken-Notdienst
Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 8.30 Uhr. Weitere Not-
dienstapotheken erfahren Sie unter der kostenlosen Festnetznum-
mer: 0800 0022833.

Donnerstag, 17.11.2022 
Löwen-Apotheke Freiburg 
Kaiser-Joseph-Str. 205, 79098 Freiburg, Tel: 0761 33431 

Freitag, 18.11.2022 
Kur-Apotheke Kirchzarten 
Hauptstr. 16, 79199 Kirchzarten,Tel: 07661 4333 

Samstag, 19.11.2022 
Zähringer-Apotheke St. Peter 
Zähringer Str. 12, 79271 St. Peter, Tel: 07660 1555 

Sonntag, 20.11.2022 
Blasius-Apotheke am Siegesdenkmal 
Habsburgerstr. 131, 79104 Freiburg, Tel: 0761 34220 

Montag, 21.11.2022 
Herdern-Apotheke 
Habsburgerstr. 59, 79104 Freiburg, Tel: 0761 515050 

Dienstag, 22.11.2022 
Apotheke im ZO 
Schwarzwaldstr. 78, 79117 Freiburg, Tel: 0761 8887979 

Mittwoch, 23.11.2022 
Glotter-Apotheke 
Talstr. 70 A, 79286 Glottertal,Tel: 07684 1355 
 
Zur Beachtung:
Der Nacht- und Sonntagsdienst wird vom/von der Apotheker(in) 
über die reguläre Arbeitszeit hinaus zusätzlich übernommen.

Wir bitten Sie daher, den Bereitschaftsdienst nach 20.00 Uhr nur in 
echten Notfällen in Anspruch zu nehmen.

Dorfhelferin, Einsatzleitung Tel.: 7077
DRK-Pflegedienst Tel.: 07660 920353
 Tel.: 0175 2244311
Feuerwehr - Notruf Tel.: 112
Hospizgruppe Dreisamtal Tel.: 0160 96263862
Kirchl. Sozialstation Dreisamtal  Tel.: 98680
Notfallrettung Tel.: 112
Polizei - Notruf Tel.: 110
Polizeiposten Kirchzarten Tel.: 97919-0
Rettungsdienst - Notruf Tel.: 19222
Telefonseelsorge Tel.: 0800 1110111
 Tel.: 0800 1110222
Wassermeister Tel.: 07661 393-112
Zahnärztlicher Notfalldienst, Info Tel.: 0180 3222555-45

BEREITSCHAFTSDIENSTE
(3) Von der Verpflichtung zum Anschluss und der Benutzung der 

Einrichtung ist der nach Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag in-
soweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die 
Benutzung wegen seines, die öffentlichen Belange überwiegen-
den Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht 
zugemutet werden kann und die wasserwirtschaftliche Unbe-
denklichkeit von der Wasserbehörde bestätigt wird. 

(4) Eine Befreiung zur Benutzung der gemeindlichen Abfuhr des 
Schlamms bzw. Abwassers wird dem nach Abs. 1 und 2 Verpflich-
teten auf Antrag insoweit und solange erteilt, als er selbst eine 
ordnungsgemäße Abfuhr des auf seinem Grundstück anfallen-
den Schlamms bzw. Abwassers sicherstellen kann. Der Gemein-
de ist auf Verlangen ein Nachweis über die ordnungsgemäße 
Abfuhr zu erbringen. 

§ 3  
Betrieb der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 

(1) Die Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben sind nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik vom Grundstücksei-
gentümer auf eigene Kosten herzustellen, zu unterhalten und 
zu betreiben. Die wasserrechtlichen und baurechtlichen Be-
stimmungen bleiben unberührt. Vom Betreiber ist eine ständi-
ge Funktionskontrolle (Eigenkontrolle) seiner Abwasseranlagen 
durchzuführen. 

(2) Die ordnungsgemäße Wartung der Kleinkläranlagen ist vom 
Grundstückseigentümer gegenüber der Gemeinde jährlich 
durch die Vorlage der Bescheinigung eines Fachbetriebes oder 
Fachmannes nachzuweisen. 

(3) In die Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben dürfen keine 
Stoffe eingeleitet werden, die geeignet sind, 
- die Funktionsfähigkeit der Kleinkläranlagen und geschlosse-

nen Gruben zu beeinträchtigen, 
- die bei der Entleerung, Abfuhr und Behandlung eingesetz-

ten Geräte, Fahrzeuge und Abwasserreinigungsanlagen in 
ihrer Funktion zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Satzung über die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) in der jeweils 
geltenden Fassung über 
1.   die Ausschlüsse in § 6 Abs. 1 und 2 Abwassersatzung für Einlei-

tungen in die Kleinkläranlagen oder geschlossenen Gruben; 
2.   den Einbau sowie die Entleerung und Reinigung von Ab-

scheidevorrichtungen gemäß § 18 Abs. 1 Abwassersatzung 
auf angeschlossenen Grundstücken entsprechend. 

  
§ 4  

Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 
(1) Die Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 

erfolgt regelmäßig, mindestens jedoch in den von der Gemeinde 
für jede Kleinkläranlage und geschlossene Grube unter Berück-
sichtigung der Herstellerhinweise, der DIN-4261, den Bestim-
mungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie 
der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten Abständen 
oder zusätzlich nach Bedarf. 

(2) Die Gemeinde kann die Kleinkläranlagen und geschlossenen 
Gruben auch zwischen den nach Absatz 1 festgelegten Terminen 
und ohne Anzeige nach § 5 Absatz 2 entsorgen, wenn aus Grün-
den der Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren erforderlich ist. 

§ 5 
Anzeigepflicht, Zutrittsrecht, Auskünfte 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde binnen eines 
Monats anzuzeigen 
- die Inbetriebnahme und das Verfahren (Art der Abwasserbe-

handlung) von Kleinkläranlagen oder geschlossenen Gruben; 
- den Erwerb oder die Veräußerung eines Grundstücks, wenn 

auf dem Grundstück Kleinkläranlagen oder geschlossene 
Gruben vorhanden sind. 

 Bestehende Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben sind 
der Gemeinde vom Grundstückseigentümer oder vom Betreiber 
der Anlage innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser Sat-
zung anzuzeigen. 

(2) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den etwaigen 
Bedarf für eine Entleerung vor dem für die nächste Leerung fest-
gelegten Termin anzuzeigen. Die Anzeige hat für geschlossene 
Gruben spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf 50 cm 
unter Zulauf angefüllt ist. 
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(3) Den Beauftragten der Gemeinde ist ungehindert Zutritt zu allen 
Teilen der Kleinkläranlagen oder geschlossenen Gruben zu ge-
währen 
- zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung eingehalten 

werden; 
- zur Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen 

Gruben nach § 4 Abs. 1 und (2). 
(4) Der Grundstückseigentümer ist dafür verantwortlich, dass die 

Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben jederzeit zum 
Zweck des Abfahrens des Abwassers zugänglich sind und sich 
der Zugang in einem verkehrssicheren Zustand befindet. 

(5) Der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen sind 
verpflichtet, alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

§ 6  
Haftung 

(1) Der Grundstückseigentümer haftet der Gemeinde für Schäden 
infolge mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer oder sat-
zungswidriger Nutzung seiner Kleinkläranlagen oder geschlos-
senen Gruben. Er hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen Drit-
ter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(2) Kann die Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen 
Gruben wegen höherer Gewalt, Betriebsstörung, Witterungs-
einflüssen, Hochwasser oder aus ähnlichen Gründen nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstücksei-
gentümer keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

§ 7 
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Einrich-
tung nach § 1 dieser Satzung eine Benutzungsgebühr (Abfuhr-
gebühr) und eine Verwaltungsgebühr. 

(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die mit der Messeinrich-
tung des Abfuhrfahrzeugs gemessene Menge des Abfuhrguts, 
die bei jeder Abfuhr mit der Messeinrichtung des Abfuhrfahr-
zeugs zu messen und vom Grundstückseigentümer zu bestäti-
gen ist. 

§ 8 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Abtransports des 
Abfuhrgutes Eigentümer des Grundstücks ist. 

(2) Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers 
Gebührenschuldner. Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner. 

  
§ 9 

Gebührenhöhe 
Die Abführgebühr setzt sich zusammen aus: 
- einer Grundgebühr je Entleerung von 156,45 € 
- Abfuhrgebühr je cbm abgesaugtem Inhalt 24,40 € 
- Zulage bei Verlegung der Saugleitung von  

21m bis 30m Länge 23,80 € 
- Annahme und Behandlung beim 
 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
 a) von Kleinkläranlagen je cbm 10,00 € 
 b) von geschlossenen Gruben je cbm 3,60 € 
Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet. 

§ 10 
Entstehung, Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Ein-
richtung. 

(2 Die Gebühren sind zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheids zur Zahlung fällig. 

  
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 142 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 den Inhalt von Kleinkläranlagen 

oder geschlossenen Gruben nicht der Gemeinde überlässt; 
2. Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben nicht nach den 

Vorschriften des § 3 Abs. 1 herstellt, unterhält oder betreibt; 
3. entgegen § 3 Abs. 3 Stoffe in die Anlagen einleitet, die ge-

eignet sind, die bei der Entleerung, Abfuhr und Behandlung 
eingesetzten Geräte, Fahrzeuge und Abwasserreinigungsan-
lagen in ihrer Funktion zu beeinträchtigen, zu beschädigen 
oder zu zerstören; 

4. entgegen § 3 Abs. 4 Nr. 1 i. V. mit § 6 Abs. 1 und 2 der Abwas-
sersatzung von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer 
oder Stoffe in Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben 
einleitet oder die vorgeschriebenen Höchstwerte für einleit-
bares Abwasser nicht einhält; 

5. entgegen § 3 Abs. 4 Nr. 2 i. V. mit § 18 Abs. 1 der Abwasser-
satzung die notwendige Entleerung und Reinigung der Ab-
scheidevorrichtungen nicht vornimmt; 

6. entgegen § 5 Abs. 1 und 2 seinen Anzeigepflichten gegen 
über der Gemeinde nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt; 

7. entgegen § 5 Abs. 3 dem Beauftragten der Gemeinde nicht 
ungehinderten Zutritt gewährt. 

(2) Die Vorschriften des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 
bleiben unberührt 

(3) Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgaben-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeige-
pflichten nach § 5 Abs. 1 dieser Satzung nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. 

§ 13 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 
der Gemeinde Buchenbach vom 16.09.2019 außer Kraft. 
Buchenbach, den 14.11.2022 
Ralf Kaiser 
Bürgermeister 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
  
Satzungsbeschluss: 14.11.2022 
Bekanntmachung Amtl. Mitteilungsblatt: 17.11.2022 
Inkrafttreten: 01.01.2023 

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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Satzung 
 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 

 
der Gemeinde Buchenbach 

 

 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Buchenbach in seiner öffentlichen Sitzung am 26. September 2022 folgende 
Satzung beschlossen: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen 
Abwassers als eine öffentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist, dass 
das Abwasser über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangt oder zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
gebracht (angeliefert) wird. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch 
Dritte vornehmen lassen. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit 
zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus 
dem Bereich von bebauten oder -befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum 
Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 

(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene 
Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. 
Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur 
Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen 
entlastet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, 
Retentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u.a. Mulden- und Rigolensysteme, 
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verlangen oder gestatten, dass das Grundstück an eine andere öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen wird. 

(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht hergestellt, 
kann die Gemeinde Buchenbach den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche 
Abwasseranlage gestatten oder verlangen. 

 

§ 5 Befreiungen 

 Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist 
aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag 
insoweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen 
seines die öffentlichen Belange überwiegenden privaten Interesses an der eigenen 
Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung 
wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

 

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 
Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen 
Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, 
erschweren oder gefährden können oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen 
arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für 
Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 

1.  Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen oder 
Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseranlagen führen können (zum Beispiel 
Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, 
Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, 
Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Benzin, 
Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, 
Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus 
Schlachtungen, mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe) sowie 
Arzneimittel; 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure 
Konzentrate, Krautwasser); 

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 

7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des 
Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Februar 2013 
(Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. – DWA –, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef) liegen; 
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Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlage sind sowie offene und geschlossene Gräben, soweit 
sie von der Gemeinde Buchenbach zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt 
werden. Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch für die 
Abwasserbeseitigung hergestellte künstliche Gewässer gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 KAG 
sowie der Teil der Hausanschlussleitung, der im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluss). 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen 
Abwasseranlage dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder 
im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem Grundstücksanschluss 
zuführen (Grundleitungen), Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer 
Abwasserdruckentwässerung und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für 
Niederschlagswasser, soweit sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden.  

(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den 
öffentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichsmäßigen und reduzierten 
(gedrosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so 
auszulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen (zum Beispiel Starkregen) 
erfolgt.  

 

II. Anschluss und Benutzung 

 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer 
Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die 
öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf 
den Grundstücken anfallende Abwasser der Gemeinde Buchenbach im Rahmen des § 
46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen 
Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage 
erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb 
von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der 
öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des 
öffentlichen Wohls geboten ist. 

 

§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öffentliche Abwasseranlage 
technisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für 
die öffentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde Buchenbach 
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8. die Einleitung von Fremdwasser in die Schmutzwasserkanalisation (z.B. 
unverschmutztes Bach-, Quell-, Grund- und Drainagenwasser) sowie 
unverschmutztes Kühlwasser 

(3) Die Gemeinde Buchenbach kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhaltenden 
Anforderungen hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der 
öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist. 

(4) Die Gemeinde Buchenbach kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Absätze 1 und 2 zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die 
Versagung der Ausnahme im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der 
Antragsteller eventuell entstehende Mehrkosten übernimmt. 

 

§ 7 Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung ausschließen, 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort oder 
wegen der Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verursachen würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit 
häuslichen Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die 
Benutzung gestatten, wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb der 
öffentlichen Abwasseranlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen 
angemessene Sicherheit leistet. 

(3) Schließt die Gemeinde Buchenbach in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, 
bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 

 

§ 8 Einleitungsbeschränkungen 

(1) Die Gemeinde Buchenbach kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer 
Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder 
Menge dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen 
oder auf sonstige öffentliche Belange erfordert. 

(2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine 
öffentliche Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung 
eingeleitet werden. 

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, bedarf der 
schriftlichen Genehmigung der Gemeinde Buchenbach. Die Einleitung von sonstigem 
Wasser (zum Beispiel Drainagewässer, Grundwasser) ist untersagt. Soweit die 
Einleitung von sonstigem Wasser nach der bisherigen Abwassersatzung mit schriftlicher 
Genehmigung der Gemeinde Buchenbach zulässig war, darf diese im genehmigten 
Umfang weitergeführt werden. Die Weiterführung ist ausgeschlossen, wenn sich die 
Gemeinde Buchenbach in der schriftlichen Genehmigung eine Kündigungs-
/Widerrufsmöglichkeit eingeräumt hat und von dieser Gebrauch macht. 
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§ 9 Eigenkontrolle 

(1) Die Gemeinde Buchenbach kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichteten (nach 
§ 3 Absätze 1 und 2) Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und 
der Beschaffenheit der Abwässer sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem 
Grundstück angebracht, betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die 
für die Bedienung der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich 
ist. Das Betriebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten 
Eintragung oder des letzten Beleges an gerechnet, aufzubewahren und der Gemeinde 
Buchenbach auf Verlangen vorzulegen. 

 

§ 10 Abwasseruntersuchungen 

(1) Die Gemeinde Buchenbach kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen 
vornehmen. Sie bestimmt, in welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch 
wen sie zu entnehmen sind und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 
entsprechend. 

(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der 
Verpflichtete diese unverzüglich zu beseitigen. 

 

§ 11 Grundstücksbenutzung 

 Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die Gemeinde Buchenbach verpflichtet werden, 
für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen 
einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung von Abwasser über ihre Grundstücke zu 
dulden. Die Grundstückseigentümer haben insbesondere den Anschluss anderer 
Grundstücke an die Anschlussleitung zu ihren Grundstücken zu dulden. 

 

III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen 

 

§ 12 Grundstücksanschlüsse 

(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Gemeinde 
Buchenbach hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach 
Anhörung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten 
Interessen von der Gemeinde Buchenbach bestimmt. Die Gemeinde Buchenbach stellt 
die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen 
Grundstücksanschlüsse bereit. 

(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen 
wird, erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren 
entwässert, gelten beide Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde 
Buchenbach kann mehr als einen Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für 
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Genehmigung widerruflich oder befristet ausgesprochen. 

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z.B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 

(3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden 
Abwässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen 
ersichtlich sein. Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

- Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück 
bestehender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und 
Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem Grundstück liegenden 
Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, 
Brunnen, Gruben, usw.; 

- Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen 
anzuschließenden Gebäude im Maßstab 1:100 mit Einzeichnung der 
anzuschließenden Entwässerungsteile, der Dachableitung und aller 
Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten Weite und der 
Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse; 

- Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der 
Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, 
der Dimensionen und der Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der 
Entwässerungsanlage und des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull). 

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, 
Lage der Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Gemeinde/Stadt 
einzuholen. Dort sind auch Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich. 

 

§ 16 Regeln der Technik 

 Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der 
Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und 
die Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste 
Wasserbehörde durch öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn den Anforderungen 
auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird. 

 

§ 17 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungs-
anlagen 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf seine 
Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich 
zu reinigen. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, einen Teil 
der Grundstücksentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis einschließlich 
des Prüfschachts, herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der 
Grundstückseigentümer zu tragen. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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technisch notwendig hält. In besonders begründeten Fällen (z.B. Sammelgaragen, 
Reihenhäuser) kann die Gemeinde Buchenbach den Anschluss mehrerer Grundstücke 
über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss vorschreiben oder auf Antrag 
zulassen. 

(4) Die Gemeinde Buchenbach kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere 
Grundstücksanschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. 
Als weitere Grundstücksanschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach 
Entstehen der Beitragspflicht (§ 34) neu gebildet werden. 

 
§ 13 Kostenerstattung 

(1) Der Gemeinde Buchenbach sind vom Grundstückseigentümer zu erstatten: 

a) die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung der Grundstücksanschlüsse (§ 12 Abs. 3); 

b) die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorübergehenden 
Grundstücksanschlüsse (§ 12 Abs. 4).  

 Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten 
Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des 
Grundstücksanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der 
Erstattungsanspruch wird innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Abgabenbescheids fällig. 

 

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse 

(1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu 
unterhalten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen. 

(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen 
der Gemeinde Buchenbach und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf 
seine Rechte an der Leitung, so ist der Grundstücksanschluss auf sein Verlangen von 
der Gemeinde Buchenbach zu übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im 
Außenbereich (§ 35 BauGB). 

(3) Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- und Beseitigungsarbeiten an privaten 
Grundstücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Gemeinde Buchenbach vom 
Grundstückseigentümer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

§ 15 Genehmigungen 

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde Buchenbach bedürfen 

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie 
deren Änderung; 

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der 
Benutzung. Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die 
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(3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an 
die öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf 
Rückstauebene (§ 20) wasserdicht ausgeführt sein. 

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage − auch vorübergehend − außer Betrieb 
gesetzt, so kann die Gemeinde Buchenbach den Grundstücksanschluss verschließen 
oder beseitigen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 2 gilt 
entsprechend. Die Gemeinde Buchenbach kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen 
auf den Grundstückseigentümer übertragen. 

 

§ 18 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie 
Öle oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur 
Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden 
Schlammfängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die 
Abscheider mit den dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer 
in regelmäßigen Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und 
zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er der Gemeinde Buchenbach gegenüber 
schadensersatzpflichtig. Für die Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten 
die Vorschriften über die Abfallentsorgung. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den Einbau 
und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des 
Abwassers notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an 
Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16 bleibt unberührt. 

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie 
Handtuchspender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücks-
entwässerungsanlagen angeschlossen werden. 

 

§ 19 Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

 Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer 
Betrieb zu setzen, sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche 
Kläranlage angeschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der 
Grundstückseigentümer selbst. 

 

§ 20 Sicherung gegen Rückstau 

 Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, 
insbesondere Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, 
Waschbecken, die tiefer als die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der 
Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen Rückstau gesichert werden. Im Übrigen 
hat der Grundstückseigentümer für rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen. 

§ 21 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 
Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 
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(1) Vor der Abnahme durch die Gemeinde Buchenbach darf die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der 
Grundstücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den 
Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu 
prüfen. Die Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) sind 
verpflichtet, die Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur 
Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und 
die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Von der Gemeinde Buchenbach 
beauftragte Personen dürfen Grundstücke zur Überwachung der Einhaltung der 
satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfüllung danach auferlegter Verpflichtungen 
betreten. 

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat 
sie der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 

(4) Die Gemeinde Buchenbach ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der 
Eigenkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall 
nach Beschaffenheit und Menge ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, Betrieb oder -Unterhaltung oder auf 
das Gewässer zu erwarten ist, in einem so genannten Indirekteinleiterkataster zu 
erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde Buchenbach geführt und auf Verlangen der 
Wasserbehörde übermittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind verpflichtet, der 
Gemeinde Buchenbach, auf deren Anforderung hin die für die Erstellung des 
Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen.  

 Dabei handelt es sich um folgende Angaben:  
 Namen des Betriebs und der Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion, 

eingeleitete Abwassermenge, Art der Abwasservorbehandlungsanlage sowie der 
wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehören insbesondere auch solche Stoffe, 
die in Anlage 5 und 7 der Oberflächengewässerverordnung genannt sind. Die Gemeinde 
Buchenbach wird dabei die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des Datenschutzes beachten. 

 

IV. Abwasserbeitrag 

 

§ 22 Erhebungsgrundsatz 

 Die Gemeinde Buchenbach erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die 
Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen einen 
Abwasserbeitrag. Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen (§ 34) erhoben. 

 

§ 23 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. 
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung 
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(1) Als zulässige Geschossfläche gilt die mit der im Bebauungsplan festgesetzten 
Geschossflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche. 

(2) Setzt der Bebauungsplan die Größe der Geschossfläche fest, gilt diese als zulässige 
Geschossfläche. 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 oder 2 zulässige Geschossfläche 
genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 

 

§ 28 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Geschossflächenzahl oder der Größe der 
Geschossfläche für ein Grundstück eine Baumassenzahl aus, so ergibt sich die 
zulässige Geschossfläche aus der Teilung der mit der Baumassenzahl vervielfachten 
Grundstücksfläche durch [3,5]. 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus der Teilung 
dieser Baumasse durch [3,5]. 

 

§ 29 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan eine Grundflächenzahl oder die Grundfläche und die Zahl 
der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflächen- oder Baumassenzahl oder der 
Größe der Geschossfläche für ein Grundstück eine Grundflächenzahl bzw. die Größe 
der zulässigen Grundfläche und die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt 
als zulässige Geschossfläche die mit der Grundflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse 
vervielfachte Grundstücksfläche bzw. die mit der Zahl der Vollgeschosse vervielfachte 
zulässige Grundfläche. 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 
Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Zahl der Vollgeschosse im Sinne des 
Absatzes 1 das festgesetzte Höchstmaß der baulichen Anlage geteilt durch  

 1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

 2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete. 

  Das Ergebnis wird auf die nächstfolgende volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen 
ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(3) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
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 1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

 2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete. 

 Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(4) Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 zulässige Grundfläche bzw. 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse genehmigt, so ist diese der Ermittlung der 
zulässigen Geschossfläche nach Abs. 1 zugrunde zu legen. 

(5) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese der Ermittlung der Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 
und 3 zugrunde zu legen. 

(6) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl 
sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage 
aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 5 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

 

§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfest-
setzung im Sinne der §§ 27 bis 29 bestehen 

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine den 
§§ 27 bis 29 entsprechende Festsetzungen enthält, beträgt die Geschossflächenzahl, 
mit der Grundstücksfläche vervielfacht wird: 

 
Baugebiet Zahl der 

Vollgeschosse 
(Z) 

Geschossflächenzahl 
(GFZ) 

1.In Kleinsiedlungs 
gebieten bei 

1 
2 

0,3 
0,4 

2.In reinen und 
allgemeinen 
Wohngebieten, 
Mischgebieten und 
Ferienhausgebieten 
bei 

1 
2 
3 

4 und 5 
6 und mehr 

0,5 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 

3.In besonderen 
Wohngebieten bei 

1 
2 
3 

4 und 5 
6 und mehr 

0,5 
0,8 
1,1 
1,4 
1,6 

4.In Dorfgebieten bei  1 
2 und mehr 

0,5 
0,8 

5.In Kern-, Gewerbe- 
und Industriegebieten 
(und Sondergebieten 
mit der 
Zweckbestimmung ...) 

1 
2 
3 

4 und 5 
6 und mehr 

1,0 
1,6 
2,0 
2,2 
2,4 
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Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde 
Buchenbach zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich angeschlossen, 
so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
1 nicht erfüllt sind. 

 

§ 24 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an 
Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind 
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum 
mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft 
beitragspflichtig. 

 

§ 25 Beitragsmaßstab 

 Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die zulässige Geschossfläche. Die zulässige 
Geschossfläche wird nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 27 bis 32 ermittelt. Bei 
der Ermittlung der Geschossfläche wird das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen 
gerundet. Ist die Ziffer an der dritten Nachkommastelle größer als vier, wird aufgerundet, 
andernfalls wird abgerundet. 

 

§ 26 Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

 1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung 
der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

 2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht 
besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 Metern von der der Erschließungsanlage 
zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über 
diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der 
baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte 
Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen.  

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

§ 27 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan die Geschossflächenzahl oder Geschossfläche festsetzt 
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bei 

6. In Wochenendhaus- 
gebieten bei 

1 und 2 0,2 

 

(2) Die Art des Baugebiets i.S. von Abs. 1 ergibt sich aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die Art des Baugebiets 
nicht festlegt, richtet sich die Gebietsart nach der auf den Grundstücken in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzung. Lassen sich Grundstücke nach der 
Eigenart ihrer näheren Umgebung keinem der genannten Baugebiete zuordnen, so 
werden die für Mischgebiete geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. 

(3) Der Berechnung der höchstzulässigen Geschossflächenzahl wird als zulässige Zahl der 
Vollgeschosse 

 1. die in einem Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

 2. soweit keine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist, 

 a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

 b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse 

 zugrunde gelegt. 

 Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO; zugrunde zu legen ist im Falle des 
Satzes 1 Nr. 1 die im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan, im Falle 
des Satzes 1 Nr. 2 in der zum Zeitpunkt der Beitragsentstehung geltenden Fassung der 
LBO. 

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss gilt als Geschossfläche die 
tatsächlich vorhandene Baumasse geteilt durch [3,5], mindestens jedoch eine 
Geschossflächenzahl von 0,2. 

(5) Ist in Fällen des Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 im Einzelfall eine höhere Geschosszahl 
genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 

 

§ 31 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken im 
Außenbereich 

(1) Im Außenbereich (§ 35 BauGB) gilt als zulässige Zahl der Vollgeschosse die Höchstzahl 
der tatsächlich vorhandenen bzw. genehmigten Geschosse. Dabei werden die für 
Mischgebiete geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. 

(2) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der zum Zeitpunkt der 
Beitragsentstehung geltenden Fassung. Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein 
Vollgeschoss, gilt als Geschossfläche die tatsächlich vorhandene Baumasse geteilt 
durch [3,5], mindestens jedoch eine Geschossflächenzahl von 0,3. 

 

§ 32 Sonderregelungen 

(1) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
wird die Grundstücksfläche mit einer Geschossflächenzahl von 0,2 vervielfacht. 
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 5. in den Fällen des § 33 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist; 

 6. in den Fällen des § 33 Abs. 2, mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG, insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des 
tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen, jedoch frühestens mit der 
Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß § 47 Abs. 7. 

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentliche Abwasseranlagen 
hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, 
entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen 
Genehmigung. 

(3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend. 

 

§ 36 Ablösung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, 
mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Abwasserbeitrags (Teilbeitrags) 
vereinbaren. 

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich 
entstehenden Beitragsschuld (Teilbeitragsschuld); die Ermittlung erfolgt nach den 
Bestimmungen dieser Satzung. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

V. Abwassergebühren 

 

§ 37 Erhebungsgrundsatz 

 Die Gemeinde Buchenbach erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseran- 
lagen Abwassergebühren. 

 

§ 38 Gebührenmaßstab 

(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende 
Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr, § 40) und für die anfallende 
Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr, § 40a) erhoben. 

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach der 
eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge. 

(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht, bemisst 
sich die Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 

 

§ 39 Gebührenschuldner 
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(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte 
ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel des 
Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang 
folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 38 Absatz 3 ist derjenige, der das Abwasser 
anliefert. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 40 Bemessung der Schmutzwassergebühr 

(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 38 Abs. 1 ist: 

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte 
Wassermenge; 

2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene 
Wassermenge; 

3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es 
als Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 

Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die eingeleitete 
Wasser-/Schmutzwassermenge. 

(2) Auf Verlangen der Gemeinde Buchenbach hat der Gebührenschuldner bei sonstigen 
Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) 
und bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) 
geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. 

 

§ 40a Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

(1)  Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind die 
bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser 
unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. 
Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand zu Beginn des 
Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand 
zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

(2)  Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter 
Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die 
einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

 a) nicht wasserdurchlässige Flächen: 

 Bodenflächen mit Asphalt, Beton, Pflaster, Platten,Fliesen und sonstigen nicht 
wasserdurchlässigen Befestigungen mit Fugenverguss, pressverlegt, knirschverlegt 
oder auf Beton verlegt sowie Dachflächen ohne Begrünung  

Faktor 1,0 

 b) wenig wasserdurchlässige Flächen: 
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(2) Für Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund 

ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden 
überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, 
Freibäder, Kleingartenanlagen) gilt eine Geschossflächenzahl von 0,2. 

 

§ 33 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden 
weitere Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Geschossflächenzahl 
oder Geschossfläche bzw. genehmigte höhere Geschossfläche überschritten oder 
eine größere Geschossflächenzahl oder Geschossfläche allgemein zugelassen 
wird; 

2. soweit in den Fällen des § 31 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird; 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine 
Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist; 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine 
Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden. 

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine 
weitere Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung 
entfallen. 

 

§ 34 Beitragssatz 

 Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus: 

 Teilbeiträge je m2 Geschossfläche (§ 25) 

 1. für den öffentlichen Schmutzwasserkanal 6,29 Euro 

 2. für den öffentlichen Regenwasserkanal 2,90 Euro 

 

§ 35 Entstehung der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht: 

 1. in den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an den öffentlichen Kanal 
angeschlossen werden kann; 

 2. in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung; 

 3. in den Fällen des § 33 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. 
dem Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 und 3 BauGB; 

 4. in den Fällen des § 33 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im 
Grundbuch eingetragen ist; 
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 Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und sonstige nicht wasserdurchlässige 
Befestigungen ohne Fugenverguss oder mit wasserdurchlässigem Fugenverguss und 
auf sickerfähigem Untergrund verlegt  

Faktor 0,7 

 c) stark wasserdurchlässige Flächen 

 Bodenflächen mit Porenpflaster („Sickersteinen, Ökopflaster“), Kies‐ oder 
Schotterflächen, Schotterrasen, Rasengittersteinen, Rasen oder Splitfugenpflaster 
befestigt sowie Gründächer  

Faktor 0,4 

 d) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 

(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, ein 
Mulden-Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit 
Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden mit 10 v.H. der 
Fläche berücksichtigt. Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die 
angeschlossenen Versickerungsanlagen ein Stauvolumen von 1 m³ je angefangene 50 
m² angeschlossene Fläche und mindestens ein Stauvolumen von 2 m³ aufweisen. 

(4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlagen angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung 
unberücksichtigt. Versiegelte Teilflächen, von denen das anfallende 
Niederschlagswasser regelmäßig über eine Niederschlagswassernutzungsanlage 
(Zisterne) genutzt und nur über einen Notüberlauf und/oder eine Drosseleinrichtung den 
öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden 

 a) mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende 
Niederschlagswasser ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als 
Brauchwasser(z.B. für Toilettenanlagen, Waschmaschinen u.ä.) genutzt wird, 

 b) mit 50 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende 
Niederschlagswasser ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird. 

 Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die angeschlossenen 
Niederschlagswassernutzungsanlagen ein Speichervolumen von 1 m³ je angefangene 
50 m² angeschlossene Fläche und mindestens ein Speichervolumen von 2 m³ 
aufweisen. 

(5) Abs. 3 und 4 gelten entsprechend für sonstige Anlagen, die in ihren Wirkungen 
vergleichbar sind. 

(6) Der Gebührenschuldner hat die überbauten und darüber hinaus befestigten 
(versiegelten) Flächen, ihre Versiegelungsart sowie Art und Umfang vorhandener 
Versickerungsanlagen und Niederschlagswassernutzungsanlagen mittels eines 
Erklärungsformulars anzuzeigen, das von der Gemeinde Buchenbach zur Verfügung 
gestellt wird. In das Erklärungsformular sind die für die Berechnung der Flächen, die an 
die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen sind, notwendige Maße 
einzutragen. Das Volumen der Versickerungsanlagen und 
Niederschlagswassernutzungsanlagen ist anzuzeigen. Unbeschadet amtlicher 
Nachprüfung wird aus dieser Anzeige die Berechnungsfläche ermittelt. Sie ist bei der 
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(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,28 Euro. 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser 
1,26. Euro. 

(4)  Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

§ 43 Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit 
Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des 
Benutzungsverhältnisses.  

(2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, 
für den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender 
Einleitung mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes. 

(4) In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des 
Abwassers. 

(5) Die Gebührenschuld gemäß § 38 Abs. 1 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG). 

 

§ 44 Vorauszahlungen 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des 
Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des 
Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden 
Kalendervierteljahres. 

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs 
bzw. ein Viertel der zuletzt festgestellten gebührenpflichtigen Fläche gemäß § 40a 
zugrunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden der 
voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und der Zwölftelanteil der 
Jahresniederschlagswassergebühr geschätzt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

§ 45 Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden, 
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gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist 
die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der 
Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung 
oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur 
Zahlung fällig. 

 

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 46 Anzeigepflicht 

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde Buchenbach der Erwerb oder die Veräußerung 
eines an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks anzuzeigen. 
Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen baulichen 
Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der Erwerber. 

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der 
Gebührenschuldner der Gemeinde Buchenbach anzuzeigen: 

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen 
Wasserversorgungsanlage; 

b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte 
Niederschlagswasser (§ 40 Abs. 1 Nr. 3); 

c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3). 

(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe der 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen 
Abwasseranlagen zugeführt wird (§ 40a Abs. 1), der Gemeinde in prüffähiger Form 
mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht 
nach, werden die Berechnungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von der 
Gemeinde geschätzt. 

(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag der 
Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücksflächen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2 aufgeführten 
Versiegelungsarten und der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße rot zu 
kennzeichnen. Die Gemeinde stellt auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur 
Verfügung. 

(5) Ändert sich die versiegelte, abflusswirksame Fläche, der Versiegelungsgrad oder die an 
Zisternen angeschlossene Fläche des Grundstücks um mehr als 50 m², ist die Änderung 
innerhalb eines Monats der Gemeinde anzuzeigen. 

(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde Buchenbach 
mitzuteilen: 

a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des 
Abwassers; 
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Berechnung der Niederschlagswassergebühr ab dem folgenden Monat nach Beginn der 
Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen zu berücksichtigen. 

(7)  Änderungen der nach Abs. 6 erforderlichen Angaben hat der Grundstückseigentümer 
der Gemeinde Buchenbach unverzüglich in gleicher Form mitzuteilen. Sie sind bei der 
Berechnung der Niederschlagswassergebühr ab dem der Fertigstellung der Änderung 
folgenden Monat zu berücksichtigen. 

 

§ 41 Absetzungen 

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet 
wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der 
Schmutzwassergebühr (§ 40) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Absetzung 
von Amts wegen. 

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines 
besonderen Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen 
Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des 
Grundstückseigentümers ausschließlich von der Gemeinde Buchenbach eingebaut, 
unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigentum der Gemeinde Buchenbach und 
werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der 
Wasserversorgungssatzung vom 19.10.2020 finden entsprechend Anwendung. 

(3) Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen 
Zwischenzähler gemäß Absatz 2 erbracht, bleibt von der Absetzung eine Wassermenge 
von 20 m³/Jahr ausgenommen. 

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch 
einen Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten 
Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im 
Sinne von Absatz 1 

 1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, 

 2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 

 Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Absatz 3 
von der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten 
verbrauchten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für 
jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während des 
Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 40 m³/Jahr für die 
erste Person und für jede weitere Person mindestens 35 m³/Jahr betragen. Der 
Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des 
Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der 
Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das 
laufende Jahr richtet. 

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids Angabe der abzusetzenden 
Wassermenge zu stellen. 

 

§ 42 Höhe der Abwassergebühren 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser: 1,26 Euro. 
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b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen 
gelangen oder damit zu rechnen ist. 

(7) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde Buchenbach 
mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 26 Abs. 
1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere 
abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie 
bauliche Anlagen errichtet werden. 

(8) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb 
gesetzt, hat der Grundstückeigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der 
Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann. 

(9) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis 
zum Eingang der Anzeige bei der Gemeinde Buchenbach entfallen. 

 

§ 47 Haftung der Gemeinde Buchenbach 

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Gemeinde 
Buchenbach nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb 
gesetzt oder treten Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von 
Naturereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder Schneeschmelze oder durch 
Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf 
Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass von Beiträgen oder 
Gebühren entsteht in keinem Fall. 

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 20) 
bleibt unberührt. 

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Gemeinde Buchenbach nur für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

 

§ 48 Haftung der Grundstückseigentümer 

 Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuldhaft verursachte 
Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung 
widersprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der 
Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie haben die Gemeinde Buchenbach 
von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. 

 

 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

 

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde Buchenbach überlässt; 
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(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des 
Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben. 

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 
05.10.2020 mit allen späteren Änderungen außer Kraft. 

 

Buchenbach, den 26. September 2022 
 
 
 
Ralf Kaiser 
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer 
oder Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die für einleitbares 
Abwasser vorgegebenen Richtwerte überschreitet; 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in 
öffentliche Abwasseranlagen einleitet; 

4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbehandlung 
in öffentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen sind; 

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht 
nicht unterliegt, ohne besondere Genehmigung der Gemeinde Buchenbach in 
öffentliche Abwasseranlagen einleitet; 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich von der 
Gemeinde Buchenbach herstellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtrennen oder 
beseitigen lässt; 

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung der Gemeinde Buchenbach 
eine Grundstücksentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine 
öffentliche Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung ändert; 

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16 und 
des § 17 Absätze 1 und 3 herstellt, unterhält oder betreibt; 

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider 
nicht rechtzeitig vornimmt; 

10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 
dergleichen oder Handtuchspender mit Spülvorrichtungen an seine 
Grundstücksentwässerungsanlage anschließt; 

11. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme in 
Betrieb nimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Absätze 1 bis 7 nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 

 

VII. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 50 Umsatzsteuer 

 Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätzen 
und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt 
zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im 
Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

 

§ 51 Inkrafttreten 
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Satzung 
 

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
 

der Gemeinde Buchenbach 
 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 
Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Buchenbach in seiner öffentlichen Sitzung am 26. September 
2022 folgende Satzung beschlossen: 

 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche 
Einrichtung zur Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang der 
Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Gemeinde Buchenbach. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte 
vornehmen lassen. 

 

§ 2 Anschlussnehmer, Wasserabnehmer 

(1) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte gleichstehen. 

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von 
Wasser auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen 
Wasserversorgung tatsächlich Wasser entnimmt. 

 

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Buchenbach liegenden Grundstücks 
ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und 
die Belieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 

 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 
durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer 

können nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine 
bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann 
abgelehnt werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder 
aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde Buchenbach 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Die Gemeinde Buchenbach kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss und die 
Benutzung gestatten, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem 
Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen 
Sicherheit zu leisten. 

 

§ 4 Anschlusszwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, 
diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn 
sie an eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder 
ihren unmittelbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg haben. 
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen. 

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag 
befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde Buchenbach 
einzureichen. 

 

§ 5 Benutzungszwang 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen 
sind, haben die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. 
Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der 
Gartenbewässerung.
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Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen.

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag 
befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde Buchenbach 
einzureichen. 

 

§ 5 Benutzungszwang 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen 
sind, haben die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. 
Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der 
Gartenbewässerung. 

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag befreit, wenn 
die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 

(3) Die Gemeinde Buchenbach räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen 
des ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen 
von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde Buchenbach einzureichen. 

(5) Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde Buchenbach vor Errichtung einer 
Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage möglich sind. 

 

Buchenbach erhältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag 
sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen 
Angaben nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben: 

1. ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Anschluss- 
nehmers (Wasserverbrauchsanlage); 

2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanlage 
eingerichtet oder geändert werden soll; 

3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum Beispiel von 
Gewerbebetrieben usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, 
sowie die Angabe des geschätzten Wasserbedarfs; 

4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage; 

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit dem Bau 
und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten. 

 

§ 14 Haus- und Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage 
des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und 
endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von der 
Gemeinde Buchenbach hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und 
beseitigt. 

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der 
Gemeinde Buchenbach. Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verlaufen 
(Grundstücksanschlüsse); sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage. 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung 
des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der 
Gemeinde Buchenbach bestimmt. Die Gemeinde Buchenbach stellt die für den 
erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse bereit. 

(4) Die Gemeinde Buchenbach kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse 
sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse 
gelten auch Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 
38) neu gebildet werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein; 
sie sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf 
keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede 
Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen 
sowie sonstige Störungen sind der Gemeinde Buchenbach unverzüglich mitzuteilen. 
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(3) Die Gemeinde Buchenbach hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, 
sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Wasserabnehmer die 
Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 

 

§ 11 Grundstücksbenutzung 

(1) Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im 
gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die 
an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Anschlussnehmer in 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die 
die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, 
wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Anschlussnehmer mehr als notwendig 
oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die 
Gemeinde Buchenbach zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der 
Versorgung des Grundstücks, so hat der Anschlussnehmer die Kosten zu tragen. 

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung 
der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde Buchenbach noch 
fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden 
kann. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 

§ 12 Zutrittsrecht 

 Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 
Gemeinde, im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des 
§ 99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten 
Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur 
Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung insbesondere zur 
Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung 
der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist. 

 

II.  Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers, Messeinrichtungen 

 

§ 13 Anschlussantrag 

 Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des 
Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer unter Benutzung eines bei der Gemeinde 
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ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 

 

§ 10 Einstellung der Versorgung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 
Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die 
Einstellung erforderlich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde Buchenbach oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen 
Abgabenschuld trotz Mahnung, ist die Gemeinde Buchenbach berechtigt, die 
Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der 
Wasserabnehmer darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der 
Wasserabnehmer seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Gemeinde Buchenbach kann 
mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen 
Wasserversorgung erforderlich ist. 

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Gemeinde 
Buchenbach vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für 
Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken. 

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 
vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der 
Gemeinde Buchenbach mit Wasserzählern zu benutzen. 

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, 
sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der 
Gemeinde Buchenbach zu treffen. 

(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sorgsam umzugehen. Die 
Wasserabnehmer werden aufgefordert, wassersparende Verfahren anzuwenden, soweit 
dies insbesondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den 
Wasserhaushalt zumutbar und aus hygienischen Gründen vertretbar ist. 

 

§ 9 Unterbrechung des Wasserbezugs 

(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so hat er 
dies der Gemeinde Buchenbach mindestens zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich 
mitzuteilen. Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung 
eingestellt, so haftet der Anschlussnehmer der Gemeinde Buchenbach für die Erfüllung 
sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden Verpflichtungen. 

(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, 
ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 

 

§ 10 Einstellung der Versorgung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 
Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die 
Einstellung erforderlich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde Buchenbach oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.
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§ 6 Art der Versorgung 

(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten 
Regeln der Technik für Trinkwasser entsprechen. Die Gemeinde Buchenbach ist 
verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung 
des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist 
berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 
falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend 
notwendig ist; dabei sind die Belange des Wasserabnehmers möglichst zu 
berücksichtigen. 

(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, 
die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 

 

§ 7 Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungsunterbrechungen 

(1) Die Gemeinde Buchenbach ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der 
Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen 
Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind, 

2. soweit und solange die Gemeinde Buchenbach an der Versorgung durch höhere 
Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist. 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebs-
notwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die Gemeinde Buchenbach hat jede 
Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. 

(3) Die Gemeinde Buchenbach hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer 
beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu 
unterrichten. Die Pflicht zur Unterrichtung entfällt, wenn sie 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde Buchenbach 
dies nicht zu vertreten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

 

§ 8 Verwendung des Wassers, sorgsamer Umgang 

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussnehmers, seiner Mieter und 
ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige 
Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde Buchenbach zulässig. Diese 
muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder 
aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen 
vorgesehen sind. Die Gemeinde Buchenbach kann die Verwendung für bestimmte 
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(1) Die Gemeinde Buchenbach kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene 
Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten 
Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig 
lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand 
und jederzeit zugänglich zu halten. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die 
Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 

 

III.  Wasserversorgungsbeitrag 

 

§ 25 Erhebungsgrundsatz 

 Die Gemeinde Buchenbach erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die 
Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 
einen Wasserversorgungsbeitrag. 

 

§ 26 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. 
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung 
Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde 
Buchenbach zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 

§ 27 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
Eigentümer des Grundstücks ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an 
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entsprechen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch 
rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung nicht im 
Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

(2) Die Gemeinde Buchenbach hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung 
der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe 
sowie Anbringungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, 
Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe der 
Gemeinde Buchenbach. Sie hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen 
berechtigte Interessen zu wahren. Sie ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Anschlussnehmers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist; der Anschlussnehmer ist 
verpflichtet, die Kosten zu tragen. 

(3) Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der 
Messeinrichtungen, soweit ihn daran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, 
Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde Buchenbach 
unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz- 
und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

(4) Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist dem Wasserabnehmer 
gestattet. Alle den Zwischenzähler betreffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die 
Gemeinde Buchenbach ist nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines 
Zwischenzählers der Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen. 

 

§ 22 Nachprüfung von Messeinrichtungen 

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach § 39 des Mess- und 
Eichgesetzes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht bei 
der Gemeinde Buchenbach, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde Buchenbach zur Last, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Wasserabnehmer. 

 

§ 23 Ablesung 

(1) Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung der Gemeinde Buchenbach vom 
Anschlussnehmer selbst abzulesen. Die Ableseergebnisse sind in den von der 
Gemeinde Buchenbach hierfür übermittelten Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte 
Vordruck ist an die Gemeinde Buchenbach zurückzusenden. Alternativ kann der 
Zählerstand elektronisch über die Internetseite der Gemeinde Buchenbach übermittelt 
werden. 

(2) Wird der Zählerstand vom Anschlussnehmer nicht innerhalb einer von der Gemeinde 
Buchenbach gesetzten, angemessenen Frist übermittelt, darf sie den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen. § 12 bleibt davon unberührt. 

 

§ 24 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
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festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. 

 

§ 20 Technische Anschlussbedingungen 

 Die Gemeinde Buchenbach ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den 
Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, 
soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese 
Anforderungen dürfen den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht 
widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der 
vorherigen Zustimmung der Gemeinde Buchenbach abhängig gemacht werden. Die 
Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde. 

 

§ 21 Messung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach stellt die verbrauchte Wassermenge durch 
Messeinrichtungen (Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen Vorschriften 

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. 
Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Anschlussnehmers gehören, unter 
Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu 
gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der 
Gemeinde Buchenbach zu veranlassen. 

(4) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer 
Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde 
Buchenbach oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 

 

§ 18 Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Die Gemeinde Buchenbach oder deren Beauftragte schließen die Anlage des 
Anschlussnehmers an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde Buchenbach über das 
Installationsunternehmen zu beantragen. 

 

§ 19 Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Die Gemeinde Buchenbach ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vor und 
nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Anschlussnehmer auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist die Gemeinde Buchenbach berechtigt, den Anschluss oder die 
Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpflichtet. 

 (3)  Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Gemeinde Buchenbach keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel 
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. 

 

§ 20 Technische Anschlussbedingungen 

 Die Gemeinde Buchenbach ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den 
Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, 
soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese 
Anforderungen dürfen den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht 
widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der 
vorherigen Zustimmung der Gemeinde Buchenbach abhängig gemacht werden. Die 
Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde. 
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Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 2). 

2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 
Abs. 4). Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die 
Wiederherstellung des alten Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten 
Flächen. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des 
Hausanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der 
Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des 
Abgabenbescheids fällig. 

(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die 
Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, 
allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks 
ersatzpflichtig. Soweit Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken 
gemeinsam dienen, sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten 
Grundstücke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig. 

 

§ 16 Private Anschlussleitungen 

(1) Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu unterhalten, zu ändern 
und zu erneuern. Die insoweit anfallenden Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen. 

(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
Bestimmungen der DIN 1988 und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde 
Buchenbach, und verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist die Anschlussleitung auf sein Verlangen von der Gemeinde Buchenbach 
zu übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

(3) Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an privaten 
Grundstücksanschlüssen sind der Gemeinde Buchenbach vom Anschlussnehmer 
mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

§ 17 Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 
Anlage hinter dem Hausanschluss − mit Ausnahme der Messeinrichtungen der 
Gemeinde Buchenbach − ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage 
oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist 
er neben diesem verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung 
der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Gemeinde 
Buchenbach oder ein von der Gemeinde Buchenbach zugelassenes 
Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde Buchenbach ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 
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des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der 
Gemeinde Buchenbach bestimmt. Die Gemeinde Buchenbach stellt die für den 
erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse bereit. 

(4) Die Gemeinde Buchenbach kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse 
sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse 
gelten auch Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 
38) neu gebildet werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein; 
sie sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf 
keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede 
Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen 
sowie sonstige Störungen sind der Gemeinde Buchenbach unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 15 Kostenerstattung 

(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde Buchenbach zu erstatten: 

1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung der notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des 
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Eigenart ihrer näheren Umgebung keinem der genannten Baugebiete zuordnen, so 
werden die für Mischgebiete geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. 

(3) Der Berechnung der höchstzulässigen Geschossflächenzahl wird als zulässige Zahl der 
Vollgeschosse 

1. die in einem Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

2. soweit keine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist, 

a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse zugrunde gelegt. Als 
Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO; zugrunde zu legen ist im Falle des 
Satzes 1 Nr. 1 die im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan, im 
Falle des Satzes 1 Nr. 2 in der zum Zeitpunkt der Beitragsentstehung geltenden 
Fassung der LBO. 

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss gilt als Geschossfläche die 
tatsächlich vorhandene Baumasse geteilt durch [3,5], mindestens jedoch eine 
Geschossflächenzahl von 0,2. 

(5) Ist in Fällen des Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 im Einzelfall eine höhere Geschosszahl 
genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 

 

§ 34 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken im Außen-
bereich 

(1) Im Außenbereich (§ 35 BauGB) gilt als zulässige Zahl der Vollgeschosse die Höchstzahl 
der tatsächlich vorhandenen bzw. genehmigten Geschosse. Dabei werden die für 
Mischgebiete geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. 

(2) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der zum Zeitpunkt der 
Beitragsentstehung geltenden Fassung. Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein 
Vollgeschoss gilt als Geschossfläche die tatsächlich vorhandene Baumasse geteilt 
durch [3,5], mindestens jedoch eine Geschossflächenzahl von 0,3. 

 

§ 35 Sonderregelungen 

(1) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
wird die Grundstücksfläche mit einer Geschossflächenzahl von 0,2 vervielfacht. 

(2) Für Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund 
ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden 
überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, 
Freibäder, Kleingartenanlagen) gilt eine Geschossflächenzahl von 0,2. 

 

§ 36 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 
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(4) Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 zulässige Grundfläche bzw. 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse genehmigt, so ist diese der Ermittlung der 
zulässigen Geschossfläche nach Abs. 1 zugrunde zu legen. 

(5) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese der Ermittlung der Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 
und 3 zugrunde zu legen. 

(6) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl 
sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage 
aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 5 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

 

§ 33 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfest-
setzung im Sinne der §§ 30 bis 32 bestehen 

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine 
den §§ 27 bis 29 entsprechende Festsetzungen enthält, beträgt die 
Geschossflächenzahl, mit der Grundstücksfläche vervielfacht wird: 
 

Baugebiet Zahl der 
Vollgeschosse (Z) 

Geschossflächenzahl 
(GFZ) 

1. In Kleinsiedlungs- 
gebieten bei 

1 
2 

0,3 
0,4 

2. In reinen und 
allgemeinen 
Wohngebieten, 
Mischgebieten und 
Ferienhausgebieten 
bei 

1 
2 
3 

4 und 5 
6 und mehr 

0,5 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 

3. In besonderen 
Wohngebieten bei 

1 
2 
3 

4 und 5 
6 und mehr 

0,5 
0,8 
1,1 
1,4 
1,6 

4. In Dorfgebieten bei  1 
2 und mehr 

0,5 
0,8 

5. In Kern-, Gewerbe- 
und Industriegebieten 
(und Sondergebieten 
mit der Zweck 
bestimmung …) bei 

1 
2 
3 

4 und 5 
6 und mehr 

1,0 
1,6 
2,0 
2,2 
2,4 

6. In Wochenendhaus 
gebieten bei 

1 und 2 0,2 

 

(2) Die Art des Baugebiets i.S. von Abs. 1 ergibt sich aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die Art des Baugebiets 
nicht festlegt, richtet sich die Gebietsart nach der auf den Grundstücken in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzung. Lassen sich Grundstücke nach der 
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festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch

1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete 
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete. 

 Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
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zulässige Geschossfläche aus der Teilung der mit der Baumassenzahl vervielfachten 
Grundstücksfläche durch [3,5]. 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus der Teilung 
dieser Baumasse durch [3,5]. 

 

§ 32 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan eine Grundflächenzahl oder die Grundfläche und die Zahl 
der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflächen- oder Baumassenzahl oder der 
Größe der Geschossfläche für ein Grundstück eine Grundflächenzahl bzw. die Größe 
der zulässigen Grundfläche und die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt 
als zulässige Geschossfläche die mit der Grundflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse 
vervielfachte Grundstücksfläche bzw. die mit der Zahl der Vollgeschosse vervielfachte 
zulässige Grundfläche. 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 
Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Zahl der Vollgeschosse im Sinne des 
Absatzes 1 das festgesetzte Höchstmaß der baulichen Anlage geteilt durch 

1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete 
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete. 

 Das Ergebnis wird auf die nächstfolgende volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen 
ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(3) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen -Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete 
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete. 

 Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

- 11 - 
 

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum 
mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft 
beitragspflichtig. 

 

§ 28 Beitragsmaßstab 

 Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die zulässige Geschossfläche. Die 
zulässige Geschossfläche wird nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 29 bis 34 
ermittelt. Bei der Ermittlung der Geschossfläche wird das Ergebnis auf zwei 
Nachkommastellen gerundet. Ist die Ziffer an der dritten Nachkommastelle größer als 
vier, wird aufgerundet, andernfalls wird abgerundet. 

 

§ 29 Grundstücksfläche 

(1)  Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung 
der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht 
besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 Metern von der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsächlich 
angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 
Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch 
genutzte Flächen. 

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

 

§ 30 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan die Geschossflächenzahl oder Geschossfläche festsetzt 

(1) Als zulässige Geschossfläche gilt die mit der im Bebauungsplan festgesetzten 
Geschossflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche. 

(2) Setzt der Bebauungsplan die Größe der Geschossfläche fest, gilt diese als zulässige 
Geschossfläche. 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 oder 2 zulässige Geschossfläche 
genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 

 

§ 31 Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Geschossflächenzahl oder der Größe der 
Geschossfläche für ein Grundstück eine Baumassenzahl aus, so ergibt sich die 
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festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung 
Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde 
Buchenbach zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 

§ 27 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
Eigentümer des Grundstücks ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an 
Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind 
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
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§ 46 Verbrauchsgebühr bei Bauten 

(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch einen 
Wasserzähler festgestellt, wird eine pauschale Verbrauchsgebühr erhoben. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler Wasserverbrauch: 

1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden werden je 100 Kubikmeter 
umbautem Raum 7 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; 
Gebäude mit weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebührenfrei. 
Bei Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller- 
und Untergeschosse zugrunde gelegt. 

2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, werden je angefangene 
10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler 
Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton- 
oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei. 

 

§ 47 Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen der §§ 43 und 44 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr 
mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis 
vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des 
Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des § 42 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Anschlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den 
neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 44 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der 
Baumaßnahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 

(4) In den Fällen des § 46 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 

(5) Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 ruht auf dem Grundstück bzw. dem 
Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG). 

 

§ 48 Vorauszahlungen 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des 
Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalender-
vierteljahres. 

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und 
der Grundgebühr (§ 43) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht 
werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des 
Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des 
laufenden Jahres ermittelt. 
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§ 43 Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie 
beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 
 

Maximaldurchfluss (Qmax) 3 und 5 7 und 10 20 30 m³/h 
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5 3,5 und 5(6) 10 15 m³/h 
Euro/Monat 0,70 0,80 1,35 3,50 

 
Alternativ für Zähler mit Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie 
(MID): 

Überlastdurchfluss (Q4) 3,125 und 5 7,9 und 12,5 20 31,25 
Dauerdurchfluss (Q3) 2,5 und 4 6,3 und 10 16 25 
Euro/Monat 0,70 0,80 1,35 3,50 

 
Bei Verbundzählern: 

Verbundzählergröße DN 50 DN 80 DN 100 
Euro/Monat 23,00 28,00 28,00 

 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die 
Grundgebühr. 

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu 
vertretenden Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der 
Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr berechnet. 

 

§ 44 Verbrauchsgebühren 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 45) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,20 Euro. 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,20 Euro. 

 

§ 45 Gemessene Wassermenge 

(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemessungs-
grundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, offenstehende 
Zapfstellen oder Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist. 

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über die nach der 
Eichordnung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der 
Zähler stehen geblieben, so schätzt die Gemeinde Buchenbach den Wasserverbrauch 
gemäß § 162 Abgabenordnung. 
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6. in den Fällen des § 36 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 
2 KAG, insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen 
Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen, jedoch 
frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß § 46 Abs. 4. 

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentliche Abwasseranlagen 
hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, 
entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen 
Genehmigung. 

(3) Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem 
unmittelbaren Anschluss an -öffentliche Wasserversorgungsanlagen gleich. 

 

§ 39 Fälligkeit 

 Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids fällig. 

 

§ 40 Ablösung 

(1) Die Gemeinde Buchenbach kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, 
mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren. 

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich 
entstehenden Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung. 

(3) Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen der Gemeinde Buchenbach und dem 
Beitragspflichtigen. 

(4) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

IV.  Benutzungsgebühren 

 

§ 41 Erhebungsgrundsatz 

 Die Gemeinde Buchenbach erhebt für die Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebühren. 

 

§ 42 Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des 
Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang 
folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 

(2) In den Fällen des § 44 Abs. 3 ist Gebührenschuldner der Wasserabnehmer. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden 
weitere Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Geschossflächenzahl oder 
Geschossfläche bzw. genehmigte höhere Geschossfläche überschritten oder eine 
größere Geschossflächenzahl oder Geschossfläche allgemein zugelassen wird; 

2. soweit in den Fällen des § 34 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird; 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine 
Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist; 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld 
bereits entstanden ist, neu gebildet werden. 

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine 
weitere Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung 
entfallen. 

 

§ 37 Beitragssatz 

 Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Geschossfläche (§ 28) 
3,73 Euro. 

 

§ 38 Entstehung der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht: 

1. in den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden kann; 

2. in den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung; 

3. in den Fällen des § 36 Abs.1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. 
dem Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 2 und 3 BauGB; 

4. in den Fällen des § 36 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im 
Grundbuch eingetragen ist; 

5. in den Fällen des § 36 Abs. 1 Nr. 4 

a) mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplans bzw. dem Inkrafttreten einer Satzung 
im Sinne von § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB; 

b) mit dem tatsächlichen Anschluss der Teilflächen, frühestens mit der Genehmigung 
des Anschlusses; 

c) bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluss mit der Erteilung der 
Baugenehmigung; 

d) bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung; 
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Ablesung der Wasserzähler für die  
Jahresendabrechnung 2022 
In Kürze erstellen wir Ihre Jahresendabrechnung für die Wasser- und 
Abwassergebühren 2022. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Zählerstände 
selbst abzulesen und an uns zu übermitteln. Hierzu erhalten Sie 
von uns auf dem Postwege Ablesekarten zugesandt. Diese gehen 
Ihnen in der KW 47 (ab 21.11.2022) zu. Zur Übermittlung der Zäh-
lerstände stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

Internet:  Unter der Adresse www.buchenbach.de  können Sie sich 
durch Eingabe Ihres Buchungszeichens und Ihres individuellen Pass-
worts   aus dem Anschreiben einloggen und Ihre Zählerstände direkt 
eingeben. 

Smartphone:  Mit dem Smartphone können Sie den QR-Code, der 
sich an der linken Seite des Anschreibens befindet, einscannen und 
so Ihre Zählerstände ganz bequem im Online-Portal eintragen. 
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(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche -Wasserversorgung anschließt, 

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen 
Wasserversorgung entnimmt, 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Gemeinde 
Buchenbach weiterleitet, 

4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich der 
Gemeinde Buchenbach mitteilt, 

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, 

6. entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, dass 
Störungen anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
der Gemeinde Buchenbach bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers eintreten. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 1 bis 3 dieser 
Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

§ 52 Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde 
Buchenbach aus dem Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Wasserabnehmers, es sei denn, dass der Schaden von der Gemeinde Buchenbach 
oder einem ihrer Bediensteten oder einem Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich 
noch fahrlässig verursacht worden ist; 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz 
noch durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde Buchenbach oder eines ihrer 
Bediensteten oder eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist; 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Gemeinde 
Buchenbach verursacht worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen 
anzuwenden. 

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, die diese gegen ein 
drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die 
Gemeinde Buchenbach ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über die 
mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung 
des Schadensersatzes erforderlich ist. 
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(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 

(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten 
weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1) und erleidet dieser durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, 
so haftet die Gemeinde Buchenbach dem Dritten gegenüber in demselben Umfang wie 
dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis. 

(5) Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im 
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus 
unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, 
als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Gemeinde Buchenbach weist den 
Anschlussnehmer darauf bei Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hin. 

(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Gemeinde Buchenbach oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der 
Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese 
Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen. 

 

§ 53 Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern 

(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die insbesondere 
infolge einer unsachgemäßen Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung 
zuwiderlaufenden Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung 
entstehen. Der Anschlussnehmer haftet für Schäden, die auf den mangelhaften Zustand 
seiner Anlage (§ 17) zurückzuführen sind. 

(2) Der Haftende hat die Gemeinde Buchenbach von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 
die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an 
mehreren Verbrauchsanlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als 
Gesamtschuldner. 

 

VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 54 Umsatzsteuer 

 Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätzen 
und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt 
zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im 
Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

 

§ 55 Inkrafttreten 

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des 
Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben. 

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Wasserversorgungssatzung vom 05.10.2020 mit allen späteren Änderungen außer 
Kraft. 
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Buchenbach, den 26. September 2022 
 
 
 
Ralf Kaiser 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Diese und andere grundsätzliche Fragen beantwortet Nils Stannik, 
Photovoltaikberater beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 
in einem kostenlosen Online-Vortrag am 23. November von 19:00 
bis 20:30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://eveeno.
com/lkbh-pv-webinar-20221123. 

Weitere Informationen zu Photovoltaik finden Sie unter 
www.lkbh.de/pv. 
   

 

Kirchliche NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde St. Blasius Buchenbach 
GOTTESDIENSTE: 
  
FREITAG, 18.11.    
Buchenbach 15.00 Barmherzigkeitsstunde - Eucharistische 
  Anbetung  

SONNTAG, 20.11. Christkönigssonntag  
Diaspora-Kollekte  
Buchenbach 8.30 Rosenkranzgebet  
Buchenbach 9.00 Eucharistiefeier (Minigr. 4)  

MITTWOCH, 23.11.    
Buchenbach 18.30 Rosenkranzgebet  
Buchenbach 19.00 Eucharistiefeier  

FREITAG, 25.11.    
Buchenbach 15.00 Barmherzigkeitsstunde 
  Eucharistische Anbetung  
Vaterunserkapelle 
Unteribental 19.30 Taizé-Gebet  

SONNTAG, 27.11. 1. Adventssonntag  
Buchenbach 9.00 Eucharistiefeier – musikalisch mitgestaltet 
  von der Buchenbacher Stubenmusik 
  Uli Führe (Minigr. 1)

Nach dem Gottesdienst bieten die Ministranten, gegen eine Spende, 
selbst hergestelltes für die Adventszeit, an. Der Erlös kommt der Mi-
nikasse zu Gute.  

Erstkommunion 2023 – Anmeldeschluss 30.11.2022 
In unserer Pfarrgemeinde St. Blasius, Buchenbach, findet die Erst-
kommunion am Samstag, den 20.05.2023 um 10:30 Uhr statt. Die An-
meldeunterlagen stehen zum Download auf der Homepage https://
www.kath-dreisamtal.de/ bereit oder können über das örtliche Pfar-
ramt angefordert werden. Nach Anmeldeschluss werden Sie kontak-
tiert und erhalten mehr Informationen rund um die Erstkommunion. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Frau Marianne Bill (Gemeindereferentin), Telefon:07661/99704 
Email: marianne-bill@kath-dreisamtal.de 
   

Öffnungszeiten der Kath. Öffentlichen Bücherei, 
im Gemeindehaus St. Agatha, 
Donnerstag (außer Feiertage) von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
Sonntag von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
  

Öffnungszeiten des Katholischen Pfarramtes (Hauptstr. 26) sind 
wie folgt: 
Mo/Mi/Do/Fr von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr und 
Die von 15:00 Bis 18:00 Uhr 
Tel.: 07661-4085 
E-Mail: blasius-buchenbach@kath-dreisamtal.de 
  
 

Ablesekarte:  Sie können Ihre Zählerstände auch in die, dem An-
schreiben beigefügten Ablesekarte eintragen und uns auf dem 
Postweg über unser Dienstleistungspartner (Servicecenter, Jahres-
abrechnung, 66084 Saarbrücken) zusenden. 

Rathaus:  Selbstverständlich können Sie die Karte auch in unserem 
Rathaus abgeben. 

Bitte teilen Sie uns die Zählerstände spätestens bis zum 16.12.2022  
mit. Nur so können wir Ihnen eine korrekte Abrechnung ermögli-
chen. Zu spät eingehende Zählerstände können wir nicht mehr für 
die Jahresendabrechnung berücksichtigen. Ihren Verbrauch müssen 
wir dann schätzen. Dadurch entsteht das Risiko, dass Ihr neuer Ab-
schlagsbetrag zu hoch festgesetzt wird oder sich durch eine zu nied-
rige Verbrauchsschätzung bei der nächsten Abrechnung eine hohe 
Nachzahlung ergibt. 

Die Abrechnungen werden Mitte Januar 2023 versandt. 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 
Ihr Bürgermeisteramt 
Rchnungsamt 
  

  
Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 
Online-Veranstaltung für 
den Einstieg in die Photo-
voltaik am 23. November 

Wie funktioniert eigentlich eine Photovoltaik-Anlage? Ist mein Dach 
geeignet? Welche Faktoren beeinflussen die Wirtschaftlichkeit? 

Sprechzeiten und Rathausbesuch 
Sprechzeiten sind von Montag - Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr so-
wie am Dienstag zusätzlich von 14.00 - 18.00 Uhr 

Um Sie noch passgenauer als durch die Sprechzeiten bedienen 
zu können, empfehlen wir Ihnen weiterhin mit den Mitarbei-
ter:innen im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren. Dies hat sich 
in den vergangenen Monaten in der Praxis bewährt und mit Ter-
min wird Ihnen Vorrang gewährt. 

Sekretariat/Zentrale - Frau Müller 
gemeinde@buchenbach.de 
sekretariat.buergermeister@buchenbach.de  3965-0

Bürgermeister Ralf Kaiser 
buergermeister@buchenbach.de  3965-27

Leitung Hauptamt - Herr Hirsch 
v.hirsch@buchenbach.de  3965-25

Hauptamt - Frau Saier 
p.saier@buchenbach.de  3965-21

Haupt-/Ordnungsamt - Frau Werner 
m.werner@buchenbach.de  3965-14

Einwohnermeldeamt - Frau Faller 
n.faller@buchenbach.de  3965-24

Tourismus - Frau Kaiser   
t.kaiser@buchenbach.de   3965-13

Standesamt  
gemeinde@buchenbach.de  3965-24

Bauamt - Herr Hirsch 
v.hirsch@buchenbach.de  3965-25

Leitung Rechnungsamt - Frau Aichele 
d.aichele@buchenbach.de  3965-20

Gemeindekasse - Frau Ley 
b.ley@buchenbach.de  3965-28

Zentraler Kontakt 
gemeinde@buchenbach.de   3965-0
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Evang. Versöhnungsgemeinde Stegen *mit 
Buchenbach, St. Märgen und St. Peter 
Pfarramt: Dorfplatz 15, 79252 Stegen, Tel. 07661-61504, 
Email: ekistegen@t-online.de

Gottesdienste der Versöhnungsgemeinde:  
Mittwoch, 16.11.2022 Buß-und Bettag 
19.00 Uhr Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum 
 Kirchzarten mit Pfarrer Philipp van Oorschot   

Mittwoch, 16.11.2022 Buß-und Bettag 
19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche 
 St. Märgen; Pfarrer Klemens Armbruster und 
 Pfarrer Friedrich Geyer  

Sonntag 20.10.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen; 
 Ökumenisches Zentrum Stegen, Pfarrer Friedrich 
 Geyer  

Gospelchorprobe montags 18.00 Uhr im Ökumenischen Zentrum 
Stegen  

Einladung zum Friedensgebet dienstags 18.00 Uhr im Ökumeni-
schen Zentrum Stegen, samstags 12.00 Uhr in der St.Gallus-Kirche 
Kirchzarten. 
  
 

VEREINSNACHRICHTEN

Spvgg. Buchenbach e.V. 
Spiele der aktiven Herrenmannschaften 
spielfrei 

Spiele der aktiven Damenmannschaften 
So, 20.11., 14:30 Uhr - SG Ebnet - SG Buchenbach/Oberried 

Spiele der Jugendmannschaften 
Sa, 19.11., 12:00 Uhr 
D-Junioren - SF Eintracht Freiburg 4 - JFV Dreisamtal 2 
Sa, 19.11., 12:00 Uhr 
C-Junioren - SF Eintracht Freiburg 3 - JFV Dreisamtal 2 
Sa, 19.11., 12:00 Uhr 
C-Junioren - JFV Dreisamtal - SF Eintracht Freiburg 2 
Sa, 19.11., 13:00 Uhr 
B-Junioren - JFV Dreisamtal - 1. SV Mörsch 
Sa, 19.11., 14:00 Uhr
 D-Juniorinnen - JFV Dreisamtal - FC Freiburg-St. Georgen 1921 e.V. 
Sa, 19.11., 16:00 Uhr
B-Juniorinnen - FC Wittlingen - JFV Dreisamtal 
Sa, 19.11., 16:00 Uhr 
C-Juniorinnen - JFV Freiburg-Ost - JFV Dreisamtal 
Sa, 19.11., 16:30 Uhr 
A-Junioren - JFV Eintracht Elztal - JFV Dreisamtal 2 
So, 20.11., 13:00 Uhr 
B-Junioren - SV Breisach - JFV Dreisamtal 2 
So, 20.11., 14:00 Uhr 
A-Junioren - JFV Dreisamtal – SG Durchbachtal 
So, 20.11., 18:30 Uhr 
D-Junioren - JFV Dreisamtal – SvO Rieselfeld 
 

  
NABU Dreisamtal  
Monatstreffen 
Die NABU-Gruppe Dreisamtal trifft sich am Donnerstag, den 
24.11.2022 von 18:30 bis 20:00 Uhr im Alten Rathaus in Burg-Birken-
hof, Höllentalstr. 56. 
Jeder, der an der Arbeit des NABU Dreisamtal Interesse hat und sich 
informieren will, ist herzlich willkommen. 

Tourist Info  
Wir sind für Sie da 
Tourist-Info Dreisamtal - Hauptstraße 24, 79199 Kirchzarten 
- Tel. 07661/ 907 980 tourist-info@dreisamtal.de  
www.dreisamtal.de 

Aktuelle Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag 9:30 bis 13 Uhr 
 
Unsere aktuellen Tipps:
•	 Anni Ernaux – Literaturnobelpreis 2022! – Literaturverfil-

mung „Das Ereignis“ 
Buchladen in der Rainhofscheune, Kirchzarten, Freitag, 18. 
November, 19 Uhr 
Karten bei rainhof.buchhandlung.de

•	 Sonaten für Violine und Klavier,   
Samstag, 19. November, 19 Uhr 
Evangelisches Gemeindezentrum Kirchzarten, Eintritt frei

•	 Achtung Wiihnaachte! Mit Uli Führe und zwei Überraschungs-
gästinnen  
dreisam Klein Kunst Bühne Burg, Freitag, 25.11., 19.30 Uhr 
Kirchzarten, Talvogtei, Große Stube, Kartenvorverkauf in der 
Tourist-Info

 
Veranstaltungen im Dreisamtal vom 16. bis 27. November
(Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf unse-
rer Website dreisamtal.de/landleben/veranstaltungskalender) 
Dienstag, 22. November 
19:30-21 Uhr: Bibeltreff Dreisamtal,  Stegen, Ökumenisches Gemein-
dezentrum, Dorfplatz 14:  Gemeinsame Betrachtung der ‚Katholischen 
Briefe‘ in der Bibel. Keine Anmeldung erforderlich! geo-exx.com 

Regelmäßige Veranstaltungen 
Mittwochs 
14-16 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm, Kirchzar-
ten-Neuhäuser, Am Pfeiferberg 4 www.fancy-farm.de | Ute Harre, 
Tel. 0171/ 4479 607 (keine Anmeldung erforderlich) 
Donnerstags 
20:30 Uhr: Skatabend, Kirchzarten Gasthaus Alte Post, 
Bahnhofstr. 38; Fritz Thiesen, Tel. 07661/ 4724 
Freitags 
15-17.30 Uhr: Werkeln mit Speckstein & Ton,   Landgasthof Rössle, 
Kirchzarten, Dietenbach 1.  Anmeldung: E-Mail: farbklang@posteo.de 
|http://www.farbklangraum.com 
15-18 Uhr: Wochenmarkt in der Klosterschiire – mit Bewirtung, 
Oberried, Klosterplatz 
16-18 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm, Kirchzarten, 
s. mittwochs 
Samstags 
10-12 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm, Kirchzarten, 
s. mittwochs 

Täglich nach Vereinbarung 
Tierisch unterwegs im Dreisamtal mit Lamas, Alpakas, Pferden, 
Eseln oder Ponys: dreisamtal.de/urlaub/familienurlaub/tierische-touren 
Rätseln  in der Natur, Outdoor-Escape Walks: berggeheimnis.com 
Geführte Touren bei Sonnenuntergang, zu Wetterbuchen, in die 
Natur, mit Kräutern oder rund um den Schauinsland, mit Bike, oder 
Fuß dreisamtal.de/erleben/wandern/gefuehrte-touren 
Heimatstüble, jeden Montag 17-19 Uhr Oberried-Zastler, Talstraße 27 
Bauernhofmuseen im Dreisamtal: 
dreisamtal.de/dreisamtal/kultur-tradition 
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in Buchenbach-Wagen-
steig, Griesdobelstraße 18. Gerne können Besuchstermine telefo-
nisch vereinbart werden: Bettina Willmann, Tel. 07661/ 99 298. 
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Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter 
www.hansmeyerhof.de
 

Samis Tipp:
Samis Radel-Rätsel Rallye - total spannend für alle, die 
Spaß am Biken und Rätseln haben und – es gibt sogar 
einen tollen Preis (Abholung in der Tourist-Info!) für die 
richtige Lösung! 
Beschreibung auf: 
www.dreisamtal.de/erleben/rad-mtb/kids-on-bike 

  

TERMINE

Agentur für Arbeit Freiburg 
Fachkraft werden! Projekt ICH“ 
Am Mittwoch, 30. November, informieren die Berufsberaterinnen 
und Berufsberater der Agentur für Arbeit in einer Online-Veranstal-
tung über Chancen und Möglichkeiten des Berufsabschlusses und 
über finanzielle Fördermöglichkeiten auf den vielfältigen Wegen 
dahin. Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr und dauert rund 90 
Minuten. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte sowie Berufsrück-
kehrerinnen und Berufsrückkehrer, die über keinen Berufsschluss ver-
fügen oder deren Abschluss so weit zurückliegt, dass er beruflich nicht 
mehr verwertet werden kann. Anmeldung unter https://eveeno.com/
projekt-ich. Benötigt wird ein PC, Notebook, Tablet oder Smartphone 
mit Internetanbindung. Eine spezielle Software ist nicht erforderlich. 
„Die Berufsberatung im Erwerbsleben“ begleitet Menschen während 
ihres Erwerbslebens bei ihrer Berufswegeplanung. Mit Informationen, 
Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unterstützung richtet sie sich in 
erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. Beratung gibt es 
zu den Themen: Beruflich aufsteigen, Qualifikationen erweitern oder 
nachholen, Beruf wechseln oder beruflich wieder einsteigen. Beruf-
liche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem Strukturwandel ge-
schuldet, werden so zum „Projekt ich“ mit professioneller Begleitung. 
Mit der „Berufsberatung im Erwerbsleben“ reagiert die Agentur für 
Arbeit auf den Trend zur Globalisierung sowie auf neue Technologien 
wie die Digitalisierung oder die Elektromobilität. Die berufsorientie-
rende Veranstaltungsreihe „Projekt ich“ ist Teil des umfangreichen An-
gebots der „Berufsberatung im Erwerbsleben“. 
 

  
Förderverein erergiesparen und Solarenergie e.V. 
Veranstaltungshinweis: Filmvorführung über Regenwald-Auf-
forstung in Indien am 22.11.22 
Filmvorführung über “Ever slow green“ – „Immer langsamer Grün“. 
Der Film handelt von der Aufforstung eines Regenwaldes in Indien. 
Ein wichtiger Beitrag zur CO2-Reduzierung und damit natürlichen 
Klimaschutz. Deshalb unterstützen wir die Filmvorführung von Rolf 
Brockmeier, der 20 Jahre in Indien (Auroville) gelebt hat. Er steht 
auch für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, Spenden für an-
dere Projekte willkommen.   
Informationen dazu und allen Energiefragen sowie Terminverein-
barungen für telefonische und Vorort-Beratungen, Tel. 07661/4951 
oder info@paul-frener.de, www.klimaneutrales-dreisamtal.de 
Wir suchen dringend Administrator, der unsere Homepage aktuali-
siert (Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde/Woche). 

Veranstaltungen in den Umlandgemeinden 
Evangelisches Gemeindezentrum 
Mozart-Sonaten für Violine und Klavier 
Kirchzarten. Die Freiburger Musikerinnen Annette Rehberger (Vio-
line) und Marjana Plotkina (Klavier) geben am Samstag, 19. Novem-
ber, um 19 Uhr ein Konzert im Evangelischen Gemeindezentrum, 
Schauinslandstraße 8. Auf dem Programm stehen zwei Sonaten von 
Mozart für Violine und Klavier. Es sind die Sonate B-Dur KV 378 sowie 
die Sonate G-Dur KV 379. Außerdem spielt das Duo die Sonate A-Dur 
für Violine und Klavier von César Franck. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 
 

  
FRIEDENSKONZERT in St. Peter 
Am Sonntag, den 20. November 2022 findet um 17.00 Uhr in 
der Barockkirche St. Peter ein Friedenskonzert zu Gunsten der 
Flüchtlingshilfe St. Peter und St. Märgen statt. Der Eintritt ist 
frei, Spenden sind herzlich willkommen.   
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten -  So 
übersetzte Martin Luther im Jahr 1529 die alte gregorianische Antiphon 
„Da pacem, Domine, in diebus nostris“. Dies ist das Motto für dasn Frie-
denskonzert, das der Chorleiter und Pianist Lambert Bumiller in St. Peter 
initiiert hat. Das vom katholischen Kirchenchor St. Peter veranstaltete 
Benefizkonzert zu Gunsten der Flüchtlingshilfe der Gemeinden St. Peter 
und St. Märgen bringt verschiedene musikalische Gruppierungen zu-
sammen: Der Kirchenchor St. Peter singt, verstärkt durch zahlreiche Pro-
jektsänger und - Sängerinnen, die sich für die Idee begeistern konnten; 
die Frauen-Gruppe „Music for a While“ unter Leitung von Johannes Götz 
und die St. Petermer Kirchenband „Mosaik“ von Charly Gnant werden 
mit modernen Beiträgen die Friedens bitte artikulieren und der Jazz-
saxophonist Werner Englert wird zusammen mit den afrikanischen Per-
cussionisten Pape Dieye und Raphael Kofi als „Urban Nomades“ (Städti-
sche Nomaden) dem Ganzen eine besondere Note geben. 

Der Waldorfkindergarten im Dreisamtal 
sucht ab sofort 
eine pädagogische Fachkräfte im Kindergarten 
(Voll- und Teilzeit),
sowie pädagogische Fachkräfte zum Aufbau einer weiteren 
Gruppe 
(gerne mit Waldorfqualifikation oder der Bereitschaft diese zu er-
werben) 
  
Unser Waldorfkindergarten mit zwei Regelgruppen, einer Ganz-
tagesgruppe und einer Kleinkindgruppe liegt zwischen Wiesen 
und Wäldern auf dem wunderschönen Gelände der Friedrich-Hu-
semann-Klinik in Buchenbach nahe bei Freiburg und hat eine 
gute öffentliche Verkehrsanbindung. Die Natur des Dreisamtals 
am Bach, auf Wiesen oder im Wald zu erfahren, ist neben dem 
Erleben der Jahreszeitenfeste und weiteren Grundlagen aus der 
Waldorfpädagogik Teil unseres Konzeptes.  Es erwartet Sie ein of-
fenes und motiviertes Team, sowie eine engagierte Elternschaft 
mit fröhlichen Kindern. Die Vergütung erfolgt angelehnt an den 
öffentlichen Tarif.
Zurzeit befinden wir uns im Aufbau einer weiteren Gruppe 
mit Altersmischung in einem separaten Haus, für welche wir 
noch kreative Mitarbeiter suchen.
Über Ihre aussagekräftige Bewerbung freuen wir uns. 
Waldorfkindergarten im Dreisamtal, 
Friedrich-Husemann-Weg 1, 79256 Buchenbach, 
info@waldorfkindergarten-dreisamtal.de, 
www.waldorfkindergarten-dreisamtal.de 

Ende des redaktionellen Teils



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 6 BIS 8 PORTIONEN BZW. 1 BLECH
PASTINAKEN-KAROTTEN-SUPPE 
MIT INGWER
1 kg Pastinaken
4 Karotten
¼ Knolle Sellerie
(alternativ: etwas Staudensellerie
1,5 l Gemüse- oder Hühnerbrühe
1 daumengroßes Stück Ingwer
2 Knoblauchzehen
1 große Zwiebel
1 Schuss Sahne
Salz, Pfeffer
Evtl. etwas Chili-Pulver oder -Flocken
2 EL Petersilie 
Olivenöl zum Anbraten

ROTE BEETE-CHIPS
2 Knollen Rote Beete 
2 Zweige Rosmarin 
(alternativ Trockenprodukt)
Salz, Pfeffer 

Pastinaken-Karotten-Suppe 
mit Ingwer und Rote Beete-Chips

Zubereitung
PASTINAKEN-KAROTTEN-SUPPE MIT INGWER: 
Alle Zutaten für die Pastinakensuppe schälen, Zwiebel, 
Knoblauch und Ingwer fein hacken, restliches Gemüse 
würfeln. Das Öl in einem großen Topf erhitzen und das 
Gemüse darin unter gelegentlichem Rühren andünsten für 
etwa 10-15 Minuten.
Nun das Ganze mit der Brühe ablöschen und weitere 15-20 
Minuten köcheln lassen. Wenn das Gemüse gar ist, einige 
Stücke für später in en Schüsselchen abschöpfen.
Zum Gemüse im Topf einen Schuss Rahm zugeben, pürie-
ren. Nun die abgeschöpften Gemüsestückchen dazu und 
abschmecken. Wer es etwas schärfer mag, fügt Chili-Flo-
cken- oder -Pulver hinzu. Falls die Suppe zu dickfl üssig sein 
sollte, kann man sie mit etwas warmem Wasser verdünnen.

ROTE BEETE-CHIPS: 
Backofen auf 180°C vorheizen. Rote Beete waschen und 
in feine Scheiben (etwa 2 – 3 mm) schneiden. Rosmarin 
waschen, trocken schütteln und fein hacken. In einer 
Schüssel Rote Beete Scheiben mit Salz, Pfeffer und Ros-
marin würzen.
Rote Beete-Scheiben auf ein mit Backpapier belegtes 
Rost legen (dürfen sich nicht gegenseitig berühren - kein 
Fett oder Öl hinzufügen!). Jetzt für ca. 12 – 14 Minuten bei 
180°C ab in den Ofen damit, jede Scheibe wenden und für 
weitere 12 – 14 Min. backen.

Die Suppe in vorgewärmten Tellern anrichten, mit gehack-
ter Petersilie garnieren, Rote Beete-Chips auf einer Platte 
in die Tischmitte stellen. Sofort servieren.
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Tipps & Tricks

Beim Einkauf keinesfalls zu Mons-

ter-Pastinaken greifen, kleinere Exemplare 

sind schmackhafter. Die Pastinake lässt sich 

dünsten, kochen, braten, im Ofen garen. Roh und 

geraspelt schmeckt sie gut im Salat. Auf die gleiche 

Weise wie unsere Rote-Beete-Chips kann man auch 

Pastinaken-Chips machen. Grundsätzlich verträgt 

die Rote Beete kräftige Gewürze und Aromen, 

besonders raffi niert wird sie durch Schärfe. 

Nicht nur in Herbst-/ Wintersuppen ist 

Ingwer ein gesunder Scharfmacher und 

bringt Wärmerezeptoren im Körper 

in Schwung.



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



Adventsbasar
Ich lade Sie herzlich zu meinem Adventsbasar ein, dort werde 
ich Ihnen Produkte des deutschen Unternehmens LR vorstellen. 
Mit der Kraft der Natur gesund bleiben und gesund werden.

Sa 26.11. von 16-19 Uhr und am So 27.11. von 9-11 Uhr
am Sommerberg 38, Buchenbach
(Ausstellung � ndet im Freien statt)

Gerne sind auch einzelne Beratungstermine möglich, 
vereinbaren sie dazu einfach einen Termin. 
Bleiben Sie gesund. 

Herzlichst Manuela Wangler 
Tel. 0160 / 840 57 53

Gerne sind auch einzelne Beratungstermine möglich, 

Adventsausstellung

am 19.11.22
von 15.00 Uhr
bis 22.00 Uhr

 Bächleweg 8 • 79274 St. Märgen • 0151 /    53 836 108 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Zuverl. Prospektverteiler ab 13 Jahre (m/w/d)

für die Verteilung fertig zusammengestellter Prospektsets in

Buchenbach, Wagensteig und Falkensteig gesucht.
Bewerbungszeiten: Mo. - Fr. 08.30 - 17.00 Uhr

Tel.: 07822-4462-0 • E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Tag der offenen Tür im Wohnquartier Zwischendörfer
in Ehrenkirchen am 2.12.22 von 14-16 Uhr:

3- und 4-Zimmer-Wohnungen frei in gemeinschaftlichem,
genossenschaftlichen Wohnprojekt; barrierefrei,

energieeffizient, verkehrsberuhigt, inklusiv,
Einzug ab 1.1.23. Alle Informationen unter:

www.oekogeno-haus.de/ehrenkirchen

www.primo-stockach.de

s‘Blättle 
weltweit lesen

www.primo-stockach.de


